
PremiumStrom wird zu 100 % aus erneuerbaren Energien gewonnen.  
Weitere Informationen finden Sie auf www.stadtwerke-hall.de/stromkennzeichen.

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH
PremiumStrom

CO2-Emissionen: 0 g/kWh
Radioaktiver Abfall: 0,0000 g/kWh

65,0 % 35,0 %

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH
Gesamtenergieträgermix

CO2-Emissionen: 240 g/kWh
Radioaktiver Abfall: 0,0002 g/kWh

17,4 %

21,6 %51,9 %

8,3 %

0,8 %

Zum Vergleich:
Stromerzeugung in Deutschland

44,9 %

12,4 % 24,0 %

1,3%

CO2-Emissionen: 310 g/kWh
Radioaktiver Abfall: 0,0003 g/kWh

13,3 %

4,1%

Kennzeichnung der Stromlieferungen 2020 gemäß § 42 EnWG vom 7. Juli 2005, zuletzt geändert 2021.

Preise geltend ab 01.03.2022. Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.

Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, 
nicht finanziert aus EEG-Umlage
Erneuerbare Energien, 
finanziert aus EEG-Umlage
Erdgas
Kohle
Sonstige fossile Energieträger
Kernkraft

Legende:

Rufen Sie uns an.

  Wir beraten Sie gerne.

WärmeStrom

100 % Ökostrom

Unser Angebot für den Betrieb von  
Wärmepumpen, einschl. der elektrischen Warmwasser-
bereitung und der erforderlichen Hilfsaggregate:

Wärmepumpe Netto Brutto

jährlicher Grundpreis für  
separaten Eintarifzähler Euro 70,59 84,00

Verbrauchspreis pro kWh Cent 16,34 27,78

Unser Angebot für den Betrieb von  
gesteuerten Speicherheizungen:

Gesteuerte Speicherheizung Netto Brutto

jährlicher Grundpreis für  
separaten Eintarifzähler Euro 70,59 84,00

Verbrauchspreis pro kWh Cent 14,88 26,05

Unser Angebot für den Betrieb Ihrer  
Speicherheizung zu Schwachlastpreisen:

Speicherheizung Netto Brutto

jährlicher Grundpreis für Zweitarifzähler Euro 134,45 160,00

Verbrauchspreis pro kWh Nachtstrom Cent 16,36 27,81

Unser Vertriebsteam erreichen Sie  
Mo.–Mi. 8–17 Uhr, Do. 8–18 Uhr und Fr. 8–13 Uhr 
unter: Tel.: 0791 401-454 | Fax: 0791 401-401
vertriebsteam@stadtwerke-hall.de

An der Limpurgbrücke 1
74523 Schwäbisch Hall

Das Angebot für die Wärmepumpe und die gesteuerte Speicherheizung setzt die 
Versorgung über einen separaten Eintarifzähler voraus.

In den Grundpreisen ist die Zählermiete für einen Ein- bzw. Zweitarifzähler sowie eine 
Jahresabrechnung enthalten. Die Bruttogrundpreise ergeben sich aus den Netto-
grundpreisen zzgl. der Mehrwertsteuer (19 %) und sind gerundet.

Innerhalb unseres Stromnetzgebietes werden Zweitarifzähler in der Zeit von  
6:00 Uhr bis 22:00 Uhr mit Tagstrom (HT), in der Zeit von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr 
mit Nachtstrom (NT) beliefert. In anderen Netzgebieten gelten die Schaltzeiten des 
jeweiligen Netzbetreibers. 
Für Wärmepumpen gilt eine Abschaltungszeit von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr. 

Die Netto-Verbrauchspreise enthalten die Netzentgelte, die AbLaV-Umlage und die 
Konzessionsabgabe. Die Brutto-Verbrauchspreise errechnen sich aus den Nettover-
brauchspreisen zzgl. den ab 01.01.2022 geltenden folgenden Steuern und Umlagen:  
EEG-Umlage (3,723 ct/kWh), dem Aufschlag nach KWKG (0,378 ct/ kWh), der Umla-
ge nach § 19 Abs. 2 StromNEV (0,437 ct/kWh), der Offshore-Haftungsumlage nach 
§ 17 f Abs. 5 EnWG (0,419 ct/ kWh), der Stromsteuer (2,05 ct/kWh) und der Mehrwert-
steuer ( 19 %). Änderungen sind vorbehalten. Informationen zu den Aufschlägen finden 
Sie unter www.netztransparenz.de.


